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RESOLUTION 56/14 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/526, Ziffer 7)1. 

56/14. Objektive Informationen über militärische Ange-
legenheiten, einschließlich der Transparenz der 
Militärausgaben 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/72 vom 4. Dezem-
ber 1998 und 54/43 vom 1. Dezember 1999 betreffend objekti-
ve Informationen über militärische Angelegenheiten, ein-
schließlich der Transparenz der Militärausgaben, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 
12. Dezember 1980, mit der das standardisierte Berichterstat-
tungssystem der Vereinten Nationen über Militärausgaben ein-
geführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. Dezember 
1993, 49/66 vom 15. Dezember 1994, 51/38 vom 10. Dezem-
ber 1996 und 52/32 vom 9. Dezember 1997, mit denen alle 
Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an diesem System zu 
beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 
1992, mit der die Leitlinien und Empfehlungen betreffend ob-
jektive Informationen über militärische Angelegenheiten be-
fürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten wurden, dem Gene-
ralsekretär sachdienliche Informationen bezüglich deren Um-
setzung vorzulegen, 

 feststellend, dass seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geografischen Regionen angehören, einzel-
staatliche Berichte über ihre Militärausgaben und über die Leit-
linien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen 
über militärische Angelegenheiten vorgelegt haben, 

 überzeugt, dass die Verbesserung der internationalen Bezie-
hungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten 
bildet, 

 sowie überzeugt, dass Transparenz in militärischen Angele-
genheiten ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus eines welt-
weiten Vertrauensklimas zwischen den Staaten ist und dass ein 
besserer Fluss objektiver Informationen über militärische An-
gelegenheiten internationale Spannungen abbauen helfen kann 
und daher einen wichtigen Beitrag zur Konfliktprävention dar-
stellt, 

 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, 
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, 
Haiti, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kroa-
tien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Mali, Malta, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, San Marino, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Thailand, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, 
Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Zypern. 

 in Anbetracht der Rolle des mit ihrer Resolution 35/142 B 
eingesetzten standardisierten Berichterstattungssystems als 
wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz in mili-
tärischen Angelegenheiten, 

 in dem Bewusstsein, dass das standardisierte Berichterstat-
tungssystem durch eine breitere Beteiligung der Mitgliedstaa-
ten gestärkt würde, 

 daher mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekre-
tärs2 über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und 
Empfehlungen betreffend objektive Informationen über mili-
tärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über Möglich-
keiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem 
standardisierten Berichterstattungssystem, 

 unter Hinweis darauf, dass in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische 
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behandlung 
empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des stan-
dardisierten Berichterstattungssystems, 

 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die mehrere 
Regionalorganisationen unternommen haben, um die Transpa-
renz der Militärausgaben zu fördern, namentlich den stan-
dardisierten jährlichen Austausch von sachdienlichen Informa-
tionen zwischen ihren Mitgliedstaaten, 

 1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär 
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem 
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten ver-
fügbar sind, und dafür vorzugsweise möglichst das in ihrer Re-
solution 35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrument 
oder, soweit zweckmäßig, jedes andere Format heranzuziehen, 
das im Zusammenhang mit einer ähnlichen Berichterstattung 
über Militärausgaben an andere internationale oder regionale 
Organisationen ausgearbeitet wurde, und regt in diesem Zu-
sammenhang an, dass Mitgliedstaaten, die keine Informationen 
zu übermitteln haben, einen Bericht mit dem Vermerk "Keine" 
vorlegen; 

 2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen betreffend 
objektive Informationen über militärische Angelegenheiten al-
len Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Berücksich-
tigung der jeweiligen politischen, militärischen und sonstigen 
Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grundlage von In-
itiativen und mit der Zustimmung der Staaten der betreffenden 
Region; 

 3. ermutigt die zuständigen internationalen Organe und 
Regionalorganisationen, die Transparenz der Militärausgaben 
zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich die Berichterstat-
tungssysteme besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Ei-
genheiten einer jeden Region, und die Möglichkeit des Austau-
sches von Informationen mit den Vereinten Nationen zu erwä-
gen; 

 
2 A/54/298. 
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 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
betreffend objektive Informationen über militärische Angele-
genheiten, einschließlich der Transparenz der Militärausgaben3; 

 5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Mittel 

 a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes 
Jahr eine Verbalnote zu senden, in der um die Vorlage von Da-
ten für das standardisierte Berichterstattungssystem gebeten 
wird und die auch Anleitungen für die formale Gestaltung und 
sonstige Anleitungen enthält, und in den dafür in Betracht 
kommenden Medien der Vereinten Nationen rechtzeitig die 
Frist für die Übermittlung der Daten über Militärausgaben zu 
veröffentlichen; 

 b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte  
über Militärausgaben jährlich zu verteilen; 

 c) die Konsultationen mit den zuständigen internationa-
len Organen weiterzuführen, um festzustellen, inwieweit das 
derzeitige Instrumentarium anpassungsbedürftig ist, damit eine 
breitere Beteiligung erreicht wird, und auf Grund der Ergebnis-
se dieser Konsultationen und unter Berücksichtigung der Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten Empfehlungen über erforderliche 
Veränderungen des Inhalts und der Struktur des standardisier-
ten Berichterstattungssystems abzugeben; 

 d) den zuständigen internationalen Organen und Organi-
sationen nahe zu legen, die Transparenz der Militärausgaben zu 
fördern und mit diesen Organen und Organisationen Kon-
sultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft werden soll, 
wie zu erreichen ist, dass sich die internationalen und regiona-
len Berichterstattungssysteme besser ergänzen und dass zwi-
schen diesen Organen und den Vereinten Nationen entspre-
chende Informationen ausgetauscht werden; 

 e) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika, in Asien und im Pazifik sowie in 
Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, den Mitglied-
staaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweiterung ihrer 
Kenntnisse über das standardisierte Berichterstattungssystem 
behilflich zu sein; 

 f) internationale und regionale/subregionale Symposien 
und Schulungsseminare zu fördern, um den Zweck des standar-
disierten Berichterstattungssystems zu erläutern und geeignete 
fachliche Anleitung zu geben; 

 g) über die auf solchen Symposien und Schulungssemi-
naren gewonnenen Erfahrungen zu berichten; 

 6. legt den Mitgliedstaaten nahe, 

 a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit dem 
standardisierten Berichterstattungssystem und die Gründe, aus 
denen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt haben, zu in-
formieren; 
 
3 A/56/267. 

 b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung durch 
die Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel und Wege zur 
Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem standardi-
sierten Berichterstattungssystem mitzuteilen, so auch über not-
wendige Änderungen seines Inhalts und seiner Struktur; 

 7. beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz 
der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/15 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/527, Ziffer 7)4. 

56/15. Verifikation unter allen ihren Aspekten, ein-
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation 

 Die Generalversammlung, 

 im Hinblick darauf, dass wirksame Verifikationsmaßnahmen 
von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegrenzungs- 
und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Verpflich-
tungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, 

 in Bekräftigung ihrer Unterstützung der von der Abrü-
stungskommission erarbeiteten sechzehn Verifikationsprinzipi-
en5, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/152 O vom 16. De-
zember 1985, 41/86 Q vom 4. Dezember 1986, 42/42 F vom 
30. November 1987, 43/81 B vom 7. Dezember 1988, 45/65 
vom 4. Dezember 1990, 47/45 vom 9. Dezember 1992, 48/68 
vom 16. Dezember 1993, 50/61 vom 12. Dezember 1995, 
52/31 vom 9. Dezember 1997 und 54/46 vom 1. Dezember 
1999, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
vom 11. Juli 1986, 28. August 1990, 16. September 1992, 
26. Juli 1993, 22. September 1995, 6. August 1997, 9. Juli 
1999 und 10. September 2001 sowie die dazugehörigen Ad-
denden6, 

 
4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Griechenland, Haiti, Italien, Japan, Kanada, 
Kasachstan, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Russische Föderation, Schweden, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland. 
5 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzehnte Sonder-
tagung, Beilage 3 (A/S-15/3), Ziffer 60 (Abschnitt I, Ziffer 6 des zitierten 
Textes). 
6 A/41/422 und Add.1 und 2, A/45/372 und Corr.1, A/47/405 und Add.1, 
A/48/227 und Add.1 und 2, A/50/377 und Corr.1, A/52/269, A/54/166 und 
A/56/347. 
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